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Amtliche Bekanntmachungen

Neben den bereits vorhandenen Risikofak-
toren stellt in aller Welt Corona eine zusätz-
liche Gefahr dar. Dies ist auch der Grund, 
weshalb in diesem Jahr die Weinberger 
Sternsinger nicht persönlich den Segen von 
Haus zu Haus tragen. Jeder konnte sich ge-
gen eine Spende in der Pfarrkirche ein Päck-
chen abholen mit gesegnetem Weihrauch, 
gesegneter Kohle und Kreide sowie einen 
Zettel mit einer Beschreibung der Hausseg-
nung.

Weinberger Sternsinger
Sternsinger-Aussendung 2022 
In dunkler Nacht ist uns erschienen, ein Stern, der 
uns nicht ruhen ließ. Wir folgten ihm auf seinen 
Wegen, zu sagen, was er uns verhieß ...
Mit diesen Worten leiteten die Weinberger Sternsinger 
auch in diesem Jahr, am Tag der Heiligen Drei Könige, 
den Segensspruch in der Pfarrkirche Maria Sieben 
Schmerzen ein. Seit 1959 bringen Kinder im Rahmen 
der Sternsinger-Aktion als Heilige Drei Könige ver-
kleidet die Botscha�  von Jesu Geburt zu den Men-
schen nach Hause, indem sie von Haus zu Haus zie-
hen und den Segenswunsch an die Haustüren 
schreiben. Dabei sammeln sie Spenden für Kinder in 
aller Welt.
In diesem Jahr lautete das Motto „Segen bringen, 
Segen sein. Gesund werden, gesund bleiben. Ein 
Kinderrecht weltweit“, wobei das Wohlbefinden und 
die Gesundheitsversorgung von jungen Menschen 
und vor allem in Afrika im Mittelpunkt stehen soll. 

Sternsinger
aus der Pfarrgemeinde Aurach
Ebenfalls unter dem Motto „Segen bringen, Segen 
sein. Gesund werden, gesund bleiben. Ein Kinder-
recht weltweit“ waren auch die Sternsinger in Aurach 
am Fest „Erscheinung des Herrn/Epiphanias“ – auch 
„Dreikönigsfest“ genannt - unterwegs. Leider auch 
heuer nicht in gewohnter Form, aber die Sternsinger 
besuchten die angekündigten „Segens-Haltestellen“ 

in Aurach und den Ortsteilen Dietenbronn, 
Eyerlohe, Hilsbach und Windshofen und 
brachten so den Segen zu den Menschen. 
Die Anwesenden an den „Segens-Haltestell-
en“ zeigten sich sehr erfreut über den Be-
such der Sternsinger. Bereits beim feierli-
chen Gottesdienst am Vormittag waren sie 
von Herrn Kaplan Melance Kayoya gesegnet 
und mit diesem Segen versehen, ausgesandt 
worden. Neben Wasser und Weihrauch-
Päckchen wurden auch Kreidestücke und 
Segensaufkleber für den „Segen zum Mit-
nehmen“ gesegnet. Die Päckchen mit Weih-
rauch, Kreidestücken und Segensaufkleber 
wurden nach der Messe sowie an den „Se-
gens-Haltestellen“ verteilt.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herz-
lich bei den zahlreichen Kirchenbesuchern 
sowie allen, die die „Segens-Haltestellen“ 
besuchten, für ihre Spendenbereitschaft 
und das freundliche Entgegenkommen!
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Mitteilungen

Gemeinde Aurach
Im Mooshof 4, 91589 Aurach 

ANSPRECHPARTNER:
■ Bürgerbüro (Anmeldungen, Ausweise, Rentenangelegenheiten)
 Brigitt a Hopp
 Tel. 09804/9154-24, E-Mail: brigitt a.hopp@aurach.de
■ Erster Bürgermeister 
 Simon Göttf  ert
 Tel. 09804/9154-0, E-Mail: simon.goettf  ert@aurach.de
■ Hauptamtsleiterin 
 Rosemarie Nenning
 Tel. 09804/9154-13, E-Mail: rosemarie.nenning@aurach.de
■ Vorzimmer: 
 Susanne Pamler 
 Tel. 09804/9154-18, E-Mail: susanne.pamler@aurach.de
■ Mitt eilungsblatt , Jubilare, VHS 
 Sabine Rüger 
 Tel. 09804/9154-0, E-Mail: sabine.rueger@aurach.de
■ Personalverwaltung 
 Katrin Engelhardt,
 Tel. 09804/9154-12, E-Mail: katrin.engelhardt@aurach.de
■ Standesamt, Ordnungsamt: 
 Nicole Schmidt 
 Tel. 09804/9154-19, E-Mail: nicole.schmidt@aurach.de
■ Techn. Bauamt:

• Rainer Heckel (Gemeindliche Infrastruktur, Baumaßnahmen)
 Tel. 09804/9154-26, E-Mail: rainer.heckel@aurach.de
• Manuel Brecht (Wasserversorgung, Entwässerung, Digitalisierung)
 Tel. 09804/9154-22, E-Mail: manuel.brecht@aurach.de

■ Bauverwaltung:
• Helga Hillermeier (Immobilien, Bauanträge u. a.)
 Tel. 09804/9154-14, E-Mail: helga.hillermeier@aurach.de

■ Finanzverwaltung (Nebenstelle Weinberg):
 Feuchtwanger Straße 29, 91589 Aurach, Fax 09804/9395314

• Walter Weihermann (Finanzverwaltung, Gewerbesteuer u. a.)
 Tel. 09804/9154-15, E-Mail: walter.weihermann@aurach.de
• Katrin Riedel (Kassenverwaltung, Grundsteuer)
 Tel. 09804/9154-16, E-Mail: katrin.riedel@aurach.de
• Betti  na Reif (Verbrauchsgebühren, Hundesteuer u. a.)
 Tel. 09804/9154-17, E-Mail: betti  na.reif@aurach.de

■ Bereitschaft s- und Notruft elefon der Gemeinde Aurach:
 (außerhalb der Arbeitszeit): 0170/7830037
■ Bauhof
 Bauhofl eiter: Ludwig Hillermeier, Tel. 0175/9043957
■ Kläranlage 
 Steinauer Weg 20
 Service- u. Notrufnummer (24h erreichbar): 09804/9398350
 E-Mail: klaeranlage@aurach.de
■ Öff nungszeiten Wertstoffh  of, Eyerloher Straße 14
 Samstags von 9.00 bis 11.15 Uhr (ganzjährig)
 Ansprechpartner: Michael Dürner, Tel. 0160/96270786
■ Weitere wichti ge Telefon-Nummern: 

• Rett ungsdienst/Notarzt und Feuerwehr 112
• Polizei 110
• Ärztlicher Not- u. Bereitschaft sdienst 116117

■ Förster – Revierleiter Herr Stegmaier 0175/7251629

■  Nachbarschaft shilfe 91589: 0171/1150467

Öff nungszeiten Rathaus:
Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr
Do. 16 bis 18 Uhr
Bitt e vorher Termin vereinbaren!

Fax für Aurach: 09804/9154-25
Fax für Weinberg: 09804/93953-14

E-Mail: info@aurach.de
Homepage: www.aurach.de

Die Sternsinger-Aktion
geht weiter ...
Die Sternsinger-Aktion wurde bis zum 2. Februar 
2022 verlängert. Daher liegen in den beiden Kirchen 
weiterhin kostenlose Kreidestücke und Segensauf-
kleber aus, um noch weiteren Pfarrangehörigen die 
Möglichkeit zu geben, sich den Segen „nach Hause 
zu holen“. Ferner bieten wir Ihnen folgende Spen-
denmöglichkeiten an: Bei jedem Gottesdienst steht 
eine Spendenbox bereit. Zusätzlich liegen Überwei-
sungsträger aus und es besteht die Möglichkeit, 
Spenden im Briefkasten des Pfarrbüros abzugeben. 
Auch in den örtlichen Geschä� en stehen Spenden-
dosen bereit. 

Im Voraus schon ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ 
für Ihre Spenden!

Kannst du 
dieses Rätsel
lösen 

Lösung 
aus
Mitteilungsblatt KW 51/52: 

Dreizehn

Jeder Stern hat entweder vier oder fünf Zacken. 
Welche Zahl kommt heraus, wenn du alle Zacken 
zusammenzählst? 

Die Rätsel sind urheberrechtlich geschützt
und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden! 
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Amtliche Bekanntmachungen

Fundsachen
• Vor Längerem wurde eine Unterarm-Krücke (Gehhilfe) beim 

Aldi gefunden und kann im Rathaus im Bürgerbüro abgeholt 
werden.

• Schon vor längerer Zeit sind bei der Sonderbar in Aurach 
2 Fahrräder stehen geblieben: 1 Damenfahrrad grau, 1 BMX-
Rad blau; Näheres im Bürgerbüro.

Die Sonderbar mit Team und Freunden schenkten am Heilig-
abend Glühwein aus, um für einen guten Zweck zu spenden. Mit 
den Einnahmen aus dem Glühweinverkauf und ca. 800,- Euro 
zusätzlicher Spendengelder konnte ein Betrag von insgesamt 
2.190,- Euro erzielt werden. Dieser Spendenbetrag ist für das 
Katastrophengebiet im Ahrtal, welches im Sommer 2021 durch 
ein verheerendes Hochwasser verwüstet wurde, vorgesehen. Im 
Januar 2022 übergab das Team der Sonderbar die Spende aus 
der Bürgerschaft an ersten Bürgermeister Simon Göttfert.
Auch der Krankenpfl egeverein Aurach hat von dieser Aktion 
erfahren und legte im Januar weitere 250,- Euro von der Vor-
standschaft und den Mitgliedern des Krankenpfl egevereins für 
das Ahrtal als Spende bei. Auch dieser Betrag wurde an die 
Gemeinde Aurach übergeben.
Wir bedanken uns bei allen Spendern für ihre Großzügigkeit!
Mit dieser Aktion wollen wir einen Beitrag leisten im Zeichen 
der Nächstenliebe und der Menschlichkeit, besonders in den 
momentan schwierigen Zeiten. Ob Corona oder Naturkatastro-
phen, alle Betroffenen sind dankbar, wenn sie Hilfe empfangen.

Die Sonderbar mit Team und Freunden schenkten am Heilig-

Spendenaktion für das Ahrtal

Für Rathausbesuch 
gilt ab 17.01.2022 die 3G-Regel

Wegen der kritischen Corona-Situation gilt ab Montag, den 
17.01.2022 die 3G-Regel, wenn Sie das Rathaus in Aurach 
oder die Nebenstelle in Weinberg besuchen.

Das bedeutet: Zugang erhalten nur Personen, die entweder
- nachweislich genesen oder vollständig geimpft sind oder
- einen negativen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 

24 Stunden ist, oder einen negativen PCR-Test, der nicht 
älter als 48 Stunden ist, vorzeigen können.

Kinder bis zum sechsten Geburtstag und noch nicht ein-
geschulte Kinder sind davon ausgenommen, ebenso Schü-
lerinnen und Schüler während der Schulzeit.

Für alle Termine, die länger als eine halbe Stunde dauern, 
müssen auch Genesene und Geimpfte vor Ort einen 
Selbsttest durchführen oder einen Nachweis über einen 
maximal 24 Stunden alten Schnelltest oder über einen 
maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorlegen.

Daneben gelten die Abstands- und Hygieneregeln und es 
ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Bitte überlegen Sie, ob ein Rathausbesuch unbedingt not-
wendig ist! Viele Anliegen lassen sich auch per E-Mail 
oder Telefon klären. Falls dennoch ein Rathausbesuch 
erforderlich ist, vereinbaren Sie bitte auf jeden Fall einen 
Termin!

Sie erreichen uns Montag bis Freitag 
von 8.00 bis 12.00 Uhr.

Bürgerbüro: Tel. 09804/9154-24
Standesamt: Tel. 09804/9154-19 oder 9154-13
Zentrale: Tel. 09804/9154-0

Die Gemeinde Aurach (ca. 3000 Einwohner), 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

zwei
Bauhofmitarbeiter (m/w/d)

in Vollzeit (39 Wochenstunden).

Die Tätigkeiten erstrecken sich auf alle Aufgabenbereiche 
einschließlich Winterdienst, die im gemeindlichen Bauhof 
zu erledigen sind.

Ihre Aufgaben
■ P� ege und Unterhalt der kommunalen Anlagen, 
 Grün� ächen und Straßen
■ Unterhaltung der kommunalen Gebäude,
 Spiel- und Erholungs� ächen
■ Wartungsarbeiten an kommunalen Gerätschaften
■ Mitwirkung im Winterdienst
■ Friedhofsarbeiten

Ihr Pro� l
■ Abgeschlossene Ausbildung in einem Handwerksbe-

ruf z. B. Elektriker, Installateur/Heizungsbauer, Land-
schaftsgärtner, Landmaschinenmechaniker

■ Besitz des Führerscheins Klasse B, BE, C1 und T
■ Bereitschaft zu Fortbildungsmaßnahmen
■ Bereitschaft zum Dienst in der freiwilligen Feuerwehr
■ selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
■ Einsatzbereitschaft, teamfähig und Flexibilität

Wir bieten
■ einen sicheren Arbeitsplatz in Vollzeit
■ eine Bezahlung entsprechend Ausbildung und Berufs-

erfahrung nach dem geltenden Tarifvertrag für den 
ö� entlichen Dienst (TVöD)

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
bis 30.01.2022 an die Gemeinde Aurach, Im Mooshof 4, 
91589 Aurach oder per Mail an manuel.brecht@aurach.de.

Weitere Auskünfte erteilt 
Herr Manuel Brecht, Tel. 09804/915422, 
E-Mail: manuel.brecht@aurach.de.
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Illegale Müllablagerungen 
an Containerstellplätzen

Immer wieder stellen wir an den 
öffentlichen Containerstellplätzen, 
vor allem bei dem am Wertstoffhof, 
illegale Müllablagerungen fest. 
Neben dem Arbeits- und Kosten-
aufwand, der der Gemeinde für die 
ordnungsgemäße Entsorgung die-
ses Mülls entsteht, birgt dieses 
rücksichtslose Handeln auch Risi-
ken für Menschen, Tiere und Um-
welt: Kinder spielen eventuell mit 
abgestellten Gegenständen und 
können sich damit verletzen. Tiere 
reißen abgestellte Müllsäcke auf 

und verstreuen deren Inhalt in der Gegend. Durch bestimmte Ab-
fälle können Boden und Grundwasser verunreinigt werden.
Die Tatsache, dass illegale Müllablagerungen neben den Con-
tainern meist nachts bzw. nach Einbruch der Dunkelheit erfolgen, 
lässt vermuten, dass dies ganz bewusst passiert und den Müll-
sündern jegliches Umweltbewusstsein fehlt. Eine illegale Müll-
entsorgung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrig-
keit, die mit Bußgeld geahndet werden kann. Handelt es sich um 
gefährliche Abfälle, liegt sogar eine Straftat vor. Wir bitten alle, die 
solche Müllablagerungen beobachten, den Vorgang bei uns zu 
melden bzw. bei der Polizei anzuzeigen.
Jede Art von Abfall kann ordnungsgemäß entsorgt werden. Infor-
mationen hierzu erhalten Sie im Abfallratgeber des Landkreises 
Ansbach bzw. am Bürgertelefon der Abfallwirtschaft beim Land-
kreis Ansbach (0981/468-2323).

Abfallwirtschaft
• Hausmüllabfuhr: 
 Nächste Abholung: Donnerstag, 27.01.2022 ab 6.00 Uhr.
• Biomüllabfuhr: 
 Nächste Abholung: Mittwoch, 26.01.2022 ab 6.00 Uhr.
• Grüne Tonne:
 Nächste Abholung: Donnerstag, 10.02.2022 ab 6.00 Uhr.
• Gelber Sack:
 Nächste Abholung: Dienstag, 08.02.2022 ab 6.00 Uhr.

Mobile Problemabfallsammlung
Samstag, 12. Februar 2022 zwischen 11.00 und 12.00 Uhr 
am Blumenauer Platz

• Wertstoffhof Öffnungszeiten: 
 samstags von 9.00 bis 11.15 Uhr (ganzjährig)
• Grüngut/Gehölzschnitte: 
 Häckselfähiges, nur vollständig entlaubtes Material kann 

angefahren werden bei Stefan Kemmetmüller samstags von 
9.30 Uhr bis 11.30 Uhr in Aurach auf dem Grundstück gegen-
über den Maschinenhallen Richtung Dietenbronn, und bei 
Otmar Bögelein nach Vereinbarung unter Tel. 0171/5203988 
in Weinberg. Es wird ausschließlich naturbelassenes, holziges, 
häckselfähiges Material angenommen, Thujaheckenschnitt 
usw. ist zum Häckseln nicht geeignet.

• Die Siloanlage in Weinberg ist während der Wintermonate 
geschlossen!

• Die Bauschuttdeponie Dietenbronn bleibt bis zum Frühjahr 
geschlossen! 

 Bauschutt-Kleinmengen (bis max. 50 Liter) können im Wert-
stoffhof Aurach innerhalb der regulären Öffnungszeiten abge-
geben werden. Die Mindestgebühr beträgt 1,00 Euro, bei einer 
Anlieferung von 50 Litern beträgt die Gebühr 3,00 Euro.

Direktvermarkter-Karte 
des Landkreises Ansbach
Die Direktvermarkter-Karte des Landkreises Ansbach wird im Som-
mer 2022 neu aufgelegt sowie im Landkreis-Magazin veröffentlicht.
Direktvermarkter aus der Gemeinde Aurach haben die Möglich-
keit, sich auf dieser Karte eintragen zu lassen. Bitte melden Sie 
sich hierfür im Landratsamt Ansbach, Wirtschaftsförderung & Re-
gionalentwicklung, Andrea Denzinger, Regionalmanagerin, Crails-
heimstr. 1, 91522 Ansbach, Tel. 0981/468-1036.
Bitte lassen Sie dafür dem Landratsamt Ansbach folgende Infos 
bis Freitag, 21. Januar 2022, zukommen:
Name des Marktes, Ort des Marktes, Öffnungszeiten (Wochentag, 
Turnus, Uhrzeit).

Start der Online-Auskunft für Bauherren  
zum 1. Januar 2022
Im Rahmen der Digitalisierung des Bauamtes bietet das Land-
ratsamt Ansbach den Bürgerinnen und Bürgern an, sich bei Bau-
anträgen und Anträgen auf Vorbescheide, die seit dem 1. Januar 2022 
im Landratsamt Ansbach eingehen, auf elektronischem Wege 
digital über den aktuellen Bearbeitungsstand des jeweiligen Bau-
verfahrens informieren zu können. Bauherren haben damit die 
Möglichkeit, sich unabhängig von den Öffnungszeiten des Land-
ratsamtes bequem von zu Hause aus tagesaktuell zu informieren.
Auf der neuen digitalen Auskunftsplattform wird dargestellt, in-
wieweit die von den Bauherren vorgelegten Unterlagen voll-
ständig sind, welche Träger öffentlicher Belange zu welchem 
Zeitpunkt beteiligt wurden und ob bereits eine Stellungnahme 
von den Trägern öffentlicher Belange zurückgekommen ist, be-
ziehungsweise welche noch ausstehen. 
Im Rahmen der Eingangsbestätigung für das jeweilige Bauver-
fahren erhalten die Bauherren eine Kennung, mit der sie sich bei 
der Online-Bauherren-Auskunft anmelden können. Diese ist 
unter www.landkreis-ansbach.de zu finden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin nur die ausgehenden 
Schreiben und Bescheide des Bauamtes maßgeblich und recht-
lich bindend sind. Die Auskunft dient vorrangig als Informations-
quelle zum aktuellen Sachstand des Bauverfahrens.

Bürgermeisterchor im Landkreis Ansbach 
spendet 2000 Euro
Mit einer Spende von jeweils 1000 Euro unterstützt der Bürger-
meisterchor im Landkreis Ansbach die Nachbarschaftshilfe „Hand 
in Hand Schillingsfürst“ und das „Feuchtwanger Familienprojekt 
– Generationen verbinden“. „Wir wollen Menschen, die etwas Be-
sonderes leisten, mit unserer Spende unterstützen“, sagte Kreisrat 
Klaus Miosga, Vorsitzender des Bürgermeisterchores. Die Spen-
den-Vorschläge kamen von den Bürgermeistern Michael Trzybinski 
(Schillingsfürst) und Patrick Ruh (Feuchtwangen) und wurden 
vom Verein einstimmig gebilligt. Landrat Dr. Jürgen Ludwig, der 
selbst förderndes Mitglied ist, dankte dem Bürgermeisterchor, „der 
in einer schwierigen Zeit seine soziale Mission weiterverfolgt“.
Die Aktiven der Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand Schillings-
fürst“ unterstützen ihre Mitbürger mit Fahrten zu Einkäufen, Arzt-
besuchen oder Impfterminen. Sie nehmen sich Zeit zum Zuhören, 
begleiten bei Spaziergängen und unterstützen bei täglichen Er-
ledigungen. In der Vorweihnachtszeit wurden auch Mützen, 
Stirnbänder, Schals, Strümpfe und vieles mehr gestrickt, berich-
teten erste Vorsitzende Irene Becker und Stellvertreterin Erika 
Genthner, als sie sich für die Spende bedankten.
Mit dem Feuchtwanger Familienprojekt wird im Dekanat Feucht-
wangen ein Schwerpunkt auf die Familienarbeit gesetzt. „Alle 
Generationen sollen mit ihren Bedürfnissen, Wünschen, Stärken 
und Lebensthemen erreicht werden“, sagte Projektleiterin Eva 
Zein in ihren Dankesworten. Mit der finanziellen Unterstützung 
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des Bürgermeisterchores konnte unter anderem die digitale Ver-
anstaltung für Frauen in Familienverantwortung („Prime Time für 
mich“) umgesetzt werden und auch zu Weihnachten wird es 
wieder eine Aktion für alleinstehende Menschen geben, kündig-
te Eva Zein an.
Der Bürgermeisterchor im Landkreis Ansbach besteht seit  
32 Jahren. Mit den aktuellen Spenden habe man bisher insge-
samt knapp 180.000 Euro an Vereine und Institutionen ausge-
reicht, berichtete Klaus Miosga.

Im Namen des Bürgermeisterchores im Landkreis Ansbach 
übergab Vorsitzender Klaus Miosga (links) die Spenden an Eva 
Zein (Dritte von links) vom Feuchtwanger Familienprojekt sowie 
an Irene Becker und Erika Genthner (Vierte und Fünfte von 
links) von der Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand Schillings-
fürst“. Landrat Dr. Jürgen Ludwig (rechts) und Bürgermeister 
Michael Trzybinski (Zweiter von links) freuten sich für die Spen-
denempfänger. (Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein)

EUTB® Ansbach:   
Beratungsangebot  
für Menschen mit Behinderung
Die EUTB berät: 
• Menschen mit Behinderung
• Menschen, die von Behinderung bedroht sind
• Angehörige von Menschen mit Behinderung
• sowie Fachkräfte, 
 die mit Menschen mit Behinderung im Kontakt stehen 

Dabei bieten wir neben ganz allgemeiner Beratung rund um das 
Thema Behinderung auch ganz konkrete Hilfe: z. B. bei der An-
tragstellung von Leistungen, Schwerbehinderten-Ausweis, Reha-
Maßnahmen, Assistenzangeboten und vielem mehr. Die Beratung 
ist kostenlos und erfolgt unabhängig vom Träger. Die Wahl von 
Dienstleistungen und Angeboten trifft allein der Ratsuchende. Wir 
bieten Außensprechtage in Rothenburg o. d. T. und Feuchtwan-
gen an. Unsere Beratungsstellen sind barrierefrei. Eine telefoni-
sche Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 0981/977 
758-50 oder per E-Mail eutb@eutb-ansbach.de erforderlich. Kon-
takt: EUTB Ansbach im TREFFPUNKT Lebenshilfe, Karlstr. 7, 91522 
Ansbach. Weitere Infos unter www.eutb-ansbach.de.

Altmühlland A6

ILE-Zweckverband ILE Altmühlland A6
Aufruf zur Einreichung 
von Förderanfragen für Kleinprojekte
Der ILE-Zusammenschluss Zweckverband 
Altmühlland A6 hat für das Jahr 2022 beim 

Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Mittelfranken in Ansbach die 
Förderung eines Regionalbudgets nach den Finanzierungsrichtlini-
en Ländliche Entwicklung (FinR-LE) in Höhe von 90.000,00 EUR 
beantragt. Aufgrund der Zuschussbewilligung vom 5. Januar 2022 

durch das ALE erfolgt nun die Förderung nach den Bestimmun-
gen der Maßnahme 9.0 Regionalbudget im Förderbereich 1 „In-
tegrierte Ländliche Entwicklung“ (ILE) des Rahmenplans der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) in der jeweils geltenden Fassung.

Der ILE-Zweckverband Altmühlland A6 ruft unter dem Vorbehalt 
der Bewilligung durch das ALE und unter Berücksichtigung der 
nachfolgend genannten Bedingungen zur Einreichung von För-
deranfragen für Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbud-
gets auf. Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf För-
derung von Kleinprojekten, die unter Berücksichtigung
• der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich der 

erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendiger Orts-
kerne und der Behebung von Gebäudeleerständen,

• der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung 
 und Landesplanung,
• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes,
• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,
• der demografischen Entwicklung sowie
• der Digitalisierung
den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, 
Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln.
Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtausga-
ben 20.000 EUR nicht übersteigen.

Hierbei handelt es sich um Nettoausgaben. Zu beachten ist, dass alle 
den Zweck der Förderung erfüllenden förderfähigen Nettoausgaben 
eines Projekts diese Höchstgrenze nicht überschreiten dürfen.
Andernfalls kann ein Vorhaben nicht mehr als Kleinprojekt ge-
wertet werden. In einem Aufruf kann pro Projekt nur ein Antrag 
eingereicht werden. Eine Aufteilung von Projekten zur Unter-
schreitung der förderfähigen Gesamtausgaben ist nicht zulässig.

Voraussetzungen: Gefördert werden nur Kleinprojekte mit deren 
Durchführung noch nicht begonnen wurde. Als Maßnahmenbe-
ginn ist grundsätzlich bereits die Abgabe einer verbindlichen 
Willenserklärung zum Abschluss eines der Ausführung zuzurech-
nenden Lieferungs- und Leistungsvertrags bzw. auch der Mate-
rialkauf für die beantragte Maßnahme zu werten.
Eine Maßnahme gilt nicht als begonnen, wenn der Vertrag ein 
eindeutiges und ohne finanzielle Folgen bleibendes Rücktritts-
recht für den Fall der Nichtgewährung der beantragten Zuwen-
dung enthält oder unter einer aufschiebenden oder auflösenden 
Bedingung hinsichtlich der Nichtgewährung der beantragten 
Zuwendung geschlossen wird.
Nicht als Beginn des Vorhabens gilt der Abschluss von Verträgen, 
die der Vorbereitung oder Planung des Projekts (einschließlich der 
Antragvorbereitung und -erstellung) dienen. Bei Baumaßnahmen 
gelten dementsprechend Planungsaufträge bis einschließlich Leis-
tungsphase 7 HOAI, Baugrunduntersuchungen und Grunderwerb 
nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger 
Zweck der Zuwendung. Auch das Herrichten des Grundstücks (z. B. 
Planieren) gilt nicht als Beginn des Vorhabens, wenn die Auftrags-
vergabe hierfür von den weiteren Vergaben getrennt werden kann.
Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten sind 
die Bestimmungen der EU-Verordnung Nr. 1407/2013 vom 
18.12.2013 (De-minimis-Beihilfe Gewerbe) zu beachten.

Fördergegenstand: 
Förderfähig sind beispielsweise Kleinprojekte zur
a) Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements,
b) Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene,
c) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,
d) Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung,
e) Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten In-

frastrukturmaßnahmen,
f) Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der ländli-

chen Bevölkerung.

Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt werden, dass 
der Durchführungsnachweis bis spätestens 01.10.2022 vor-
gelegt werden kann.
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Zuwendungs- und Antragsberechtigte:
a) Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts,
b) natürliche Personen und Personengesellschaften.

Art und Umfang der Förderung: Die Zuwendung wird als Zu-
schuss im Wege der Anteilfinanzierung gewährt. Die tatsächlich 
entstandenen Nettoausgaben (Bruttoausgaben abzüglich Um-
satzsteuer, Skonti, Boni und Rabatte) werden mit bis zu 80 % 
bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 EUR und unter Berück-
sichtigung der im privatrechtlichen Vertrag festgelegten maxima-
len Zuwendung. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbedarf 
unter 500 EUR werden nicht gefördert. Die gleichzeitige Inan-
spruchnahme von Zuwendungen aus anderen Förderprogram-
men ist zulässig, soweit dies dort nicht ausgeschlossen ist. Die 
Summe der Zuwendungen (Zuschüsse und Förderdarlehen) darf 
jedoch bei öffentlichen und gemeinschaftlichen Maßnahmen  
90 %, bei privaten Maßnahmen 80 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben nicht überschreiten. Eine zusätzliche Förderung über 
die FinR-LE oder die Dorferneuerungsrichtlinien zum Vollzug der 
Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms (DorfR) ist nicht er-
laubt. Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht 
nicht. Die Zuwendung ist nicht auf Dritte übertragbar.

Antrags- und Auswahlverfahren: Mit dem Regionalbudget kön-
nen Kleinprojekte durchgeführt werden, die der Umsetzung des 
Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts dienen und im 
Gebiet des ILE-Zusammenschlusses liegen. Die Auswahl der 
Kleinprojekte erfolgt durch ein Entscheidungsgremium, das sich 
aus Vertretern regionaler Akteure zusammensetzt.

Kriterien zur Projektauswahl:
Kriterium Bewertungsinhalt Punkte
1 Konformität des Projekts mit dem Entwicklungs-
 konzept und Handlungszielen des ILEKs 4
2 Überörtliche, bzw. lokale Ausstrahlung 3
3 Alleinstellungsmerkmal und/oder Innovationsgehalt 2
4 Parzipatorischer Ansatz 2
5 Nachhaltigkeit 3
6 Gemeinnützigkeit 2

Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhaltung der För-
dervoraussetzungen geprüft und anhand der genannten Aus-
wahlkriterien bewertet. Aus der Bewertung aller Projekte entsteht 
die Reihenfolge der zu unterstützenden Projekte im Rahmen des 
zur Verfügung stehenden Regionalbudgets.
Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein privatrecht-
licher Vertrag zwischen dem ILE-Zusammenschluss Zweckver-
band Altmühlland A6 und dem Träger des ausgewählten Klein-
projekts geschlossen, in dem die Umsetzungsmodalitäten 
geregelt werden.

Termine:
Abgabe der Förderanfragen spätestens am: 31.03.2022
Spätester Termin der Abrechnung mit der verantwortlichen Stel-
le des ILE-Zusammenschlusses 
(Vorlage des Durchführungsnachweises): 01.10.2022

Das erforderliche Antragsformular und das Merkblatt mit er-
gänzenden Hinweisen stehen im Internet-Förderwegweiser des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (StMELF) unter www.stmelf.bayern.de/foerderweg-
weiser (Link: Ländliche Entwicklung – Regionalbudget) zur Ver-
fügung.

Anfragen auf Förderung sind an folgende Adresse zu richten:
Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammenschlusses
Koordinationsstelle Altmühlland A6 
Hilsbach 11, 91589 Aurach
E-Mail: fuchs.hilsbach@t-online.de

Als Ansprechpartner steht zur Verfügung: 
Barbara Fuchs, mobil: 0160/8237923.

Freizeiten 2022 mit der Caritas
Sommerfreizeiten für Kinder von 7 bis 13 Jahren
Die Caritas-Kreisstelle Herrieden bietet in den Som-
merferien wieder verschiedene Freizeiten an. 
30.07. bis 06.08.2022
„Die Schule der magischen Tiere“ für Kinder von  
8 bis 11 Jahren, in der Jugendherberge in Eichstätt

30.07. bis 06.08.2022
„Per Anhalter durch die Galaxy“ für Kinder von 9 bis 13 Jahren
im Jugendhaus Schloss Pfünz im Altmühltal

07.08. bis 14.08.2022
„Räuberschreck im Pfünzer Eck“ für Kinder von 7 bis 9 Jahren
im Jugendhaus Schloss Pfünz im Altmühltal

07.08. bis 14.08.2022
„Forschercamp“ für Kinder von 10 bis 13 Jahren
in der Jugendherberge in Eichstätt

13.08. bis 20.08.2022
„Harry Potter“ für Kinder von 10 bis 13 Jahren
in der Jugendherberge in Pottenstein

Die Kinder werden von pädagogisch geschulten Mitarbeitern be-
treut. Das Freizeitprogramm enthält sowohl aktivierende Unter-
nehmungen als auch Angebote der Ruhe und Entspannung.
Nähere Informationen unter www.caritas-freizeiten.de und Tel. 
09825/923880.

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrgemeinden Aurach und Weinberg
Samstag, 15.01.22
Samstag der 1. Woche im Jahreskreis
Aurach
18.30 Uhr Vorabendmesse
f. August Böckler

Mitteleschenbach
 18.30 Uhr Jugendmesse in der Pfarrkirche Mitteleschenbach 

Sonntag, 16.01.2022 – 2. Sonntag im Jahreskreis (Familiensonntag) 
Weinberg
 8.30 Uhr hl. Messe
Aurach
 10.00 Uhr hl. M. f. Eltern u. Geschwister Sieber
  z. G. f. Karl Buckel, Geschwister u. Verwandte

Dienstag, 18.01.2022 – Dienstag der 2. Woche im Jahreskreis
Weinberg
 18.30 Uhr hl. Messe

Mittwoch, 19.01.2022 – Mittwoch der 2. Woche im Jahreskreis
Aurach
 8.30 Uhr hl. M. f. Eltern Frey Franz u. Verwandtschaft

Donnerstag, 20.01.2022 – 
hl. Fabian, Papst u. Märtyrer, hl. Sebastian, Märtyrer
Aurach
 18.30 Uhr Stiftsmesse f. Anni Gaab, Eltern u. Geschwister
  z. G. f. Leonhard Kramer, Marianne Lang u. Bruder Hans

Samstag, 22.01.2022 – hl. Vinzenz, Diakon, Märtyrer in Spanien
Aurach
 14.00 Uhr Beichtgelegenheit zum Bruderschaftsfest
  (Kaplan Sebastian Braun) 
  Kollekte für die Erneuerung der Kirchenheizung
 18.30 Uhr Vorabendmesse f. Maria Leis
  z. G. f. Michael Geier
  z. G. f. Eltern Karl u. Maria Frey u. Bruder Karl
  z. G. zu Ehren des hl. Sebastians ( OG Eyerlohe)
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Sonntag, 23.01.2022 – 3. Sonntag im Jahreskreis 
Weinberg
 8.30 Uhr Pfarrmesse f. alle Lebenden und Verstorbenen 
  des Pfarrverbandes
  z. G. f. Eltern u. Brüder Klein u. Eltern Fuchs
  Kollekte für die Erneuerung der Kirchenheizung

Aurach
 10.00 Uhr Bruderschaftsfest - Festgottesdienst
 14.00 Uhr Bruderschaftsandacht mit Totengedenken 
  und Neuaufnahme
Pfarrverband 
 17.00 Uhr Basilika: Kinderkirche

GEMEINSAME PFARRNACHRICHTEN
Rosenkranzgebet in Aurach entfällt
Wegen zu geringer Beteiligung entfällt ab sofort bis auf Weiteres 
der Rosenkranz am Samstagabend in der Pfarrkirche Aurach.

Aufnahme in die St.-Sebastians-Bruderschaft Aurach
Wer in die Bruderschaft des hl. Sebastian aufgenommen werden 
möchte, kann sich am Donnerstag, 20.01.2022 nach der Abend-
messe in der Sakristei anmelden. Die Aufnahmegebühr beträgt 
3,- Euro. Die Kommunionkinder des letzten Jahres sind beson-
ders zur Aufnahme eingeladen.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Weißenkirchberg

Sonntag, 16. Januar 2022
9.30 Uhr Gottesdienst (mit Pfarrer Balzer)

Sonntag, 23. Januar 2022
9.30 Uhr Gottesdienst (mit Pfarrer Noack i. R.)

Ihr Pfarramt Weißenkirchberg und Aurach

Evang.-Luth. Kirchengemeinden 
Dombühl und Kloster Sulz

Sonntag, 16. Januar 2022
9.00 Uhr Gottesdienst 
in der Marienkirche Kloster Sulz

10.15 Uhr Gottesdienst in der Kirche St. Veit 
in Dombühl 

beide mit Dekan/Dekanin Lehner

Mittwoch, 19. Januar 2022
kein Konfi-Unterricht
Sonntag, 23. Januar 2022
 9.00 Uhr Gottesdienst in Kloster Sulz
 10.15 Uhr Gottesdienst in Dombühl
 beide mit Pfr. Winter

Hinweis:
Die Gottesdienste finden nach wie vor in den Kirchen statt, da in 
den Gemeindehäusern die Abstände nicht eingehalten werden 
können.
Evang.-luth. Pfarramt Dombühl, i. A. Sabine Strauß 
Tel. 09868/394, pfarramt.dombuehl@elkb.de

Evang.-Luth. Pfarramt Feuchtwangen
Liebe Gemeindeglieder,
für alle Gottesdienste gelten besondere Sicher-
heitsvorkehrungen wegen Corona. Weitere und 
tagesaktuelle Informationen über Gottesdienste 
in der Kirchengemeinde und im Dekanat Feucht-

wangen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.feuchtwan-
gen-evangelisch.de. Aufgrund der aktuellen Situation sind alle 
Informationen vorbehaltlich!

Freitag, 14. Januar 2022 
 19.30 Uhr Gemeindehaus Feuchtwangen: Allianz-Gebetswoche
  – Thema: Der Sabbat und Freude
Sonntag, 16. Januar 2022 
 9.00 Uhr Schlosskirche Thürnhofen: 
  Gottesdienst; Pfarrer Wigbert Lehner 
 10.00 Uhr Stiftskirche: Gottesdienst mit Verabschiedung des 

Lektors Herrn Rudolf Dreher; Lektor Rudolf Dreher 
 10.15 Uhr Kapelle Windshofen: 
  Gottesdienst; Pfarrer Wigbert Lehner 
Mittwoch, 19. Januar 2022 
 19.00 Uhr Stiftskirche: Abendandacht; Pfarrer Gerhard Winter 

Schule

Informationsabend der Gymnasien in Ansbach
Am Dienstag, 18. Januar 2022, um 18.30 Uhr findet in der Sport-
halle des Theresien-Gymnasiums, Schreibmüllerstraße 10, 91522 
Ansbach, der gemeinsame Informationsabend der drei Ansbacher 
Gymnasien statt.
Eingeladen sind alle interessierten Eltern und Erziehungsberech-
tigten, deren Kinder in die Jahrgangsstufe 5 eines Gymnasiums 
in Ansbach übertreten wollen.
Angesichts der aktuellen Situation wird darum gebeten, dass 
jeweils nur ein Elternteil pro Kind an der Veranstaltung teilnimmt. 
Neben der Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske 
bitten wir darum, nur geimpft bzw. negativ getestet oder nach-
weislich von Corona genesen vom persönlichen Informations-
angebot in der Schule Gebrauch zu machen.

Vereine und Verbände

SSV Aurach
Christbaumsammeln am Samstag, 08.01.2022
Glückliche Kinder, die sichtlich viel Spaß hatten, dankbare Bürger, 
die ihren Christbaum sinnvoll entsorgt wussten sowie zufriedene 
Organisatoren, die trotz schwieriger Bedingungen eine tolle Ak-
tion perfekt auf die Beine stellten. Das waren die Ergebnisse des 
Christbaumsammelns der Jugendabteilung des SSV Aurach. 

Zur Sicherheit wurden am Samstagmorgen alle Teilnehmer erst 
getestet, bevor es mit den Bulldogs von Gerhard und Christian 
Zeller, den Jugendtrainern Robert Mayer und Andreas Borowski 
und den Spielern der E- und F-Junioren durchs Dorf ging und die 
Bäume eingesammelt wurden. Die vollen Anhänger wurden dann 
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auf dem Häckselplatz der Schreinerei Stefan Kemmetmüller ent-
sorgt und so wurden bis zur Mittagszeit auch heuer wieder zahl-
reiche Christbäume aufgeladen. Ein herzliches Dankeschön auch 
an alle Bürger, die die Aktion der Kinder unterstützt haben. Zum 
Abschluss gab es noch ein von Tanja Zeller, Gabi Nadler und 
Christine Zeller zubereitetes Mittagessen und so konnte Jugend-
leiterin und Organisatorin Vanessa Nadler ein zufriedenes Fazit 
unter eine gelungene Aktion ziehen. 

Kinder- und Jugendförderverein Weinberg
Dank an langjährige, ehemalige Vorstandschaft
Am 16.11.2021 trafen sich die Mitglieder des Kinder- und Jugend-
fördervereins Weinberg e. V. online zu einer Vereinssitzung. Im 
Zuge dessen bedankte sich die 2021 neu gewählte Vorstand-
schaft im Namen des gesamten Vereins bei der langjährigen, 
ehemaligen Vorstandschaft für ihr herausragendes Engagement, 
die viele Zeit und vor allem auch die reibungslose Übergabe der 
Posten an die nächste Generation. Als kleines Dankeschön und 
Zeichen der Wertschätzung wurden (auf den Bildern von links 
oben nach rechts unten) Heidrun Messerer (ehem. 1. Vorstand), 
Gabi Deininger (ehem. 2. Vorstand), Elke Gasche (ehem. Kassie-
rerin) und Renate Schumann (ehem. Schriftführerin) eine Or-
chidee und ein Gutschein für das Café Kreuzgang überreicht.

Des Weiteren entschied sich der Verein einstimmig, das in den 
letzten Jahren erwirtschaftete Geld in neues Spielzeug für Krab-
belgruppe und Kinderturnen, Tiptoibücher und -spiele für die 
Gemeindebücherei Weinberg und die Anschaffung eines Boden-
trampolins für den Kindergarten Weinberg zu investieren. Die 
Vorstandschaft möchte sich an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bei allen Helferinnen und Helfern vor und hinter den 
Kulissen des Basars bedanken und hofft auch für die beiden 
geplanten Basare 2022 wieder auf zahlreiche Unterstützung. Die 
neuen Termine können auf der Internetseite www.basarkalender.de 
eingesehen werden.

Abfallbewusstsein zeigt sich 
bereits beim Einkaufen!!!

MIT MENSCHEN.
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Mit Landraub  
oder mit  
Menschen?

Land und Würde für klein- 
bäuerliche Familien im Senegal.  
misereor.de/mitmenschen



Naturschutz ohne Grenzen 
Sabine Günther
Telefon + 49 (0) 7732/92 72 - 17
sabine.guenther@euronatur.org
www.euronatur.org

Seit über 25 Jahren verbinden wir
europaweit Menschen und Natur 
über Ländergrenzen hinweg.
Gerne informieren wir Sie über
unsere Projekte.

Vordere Gasse 18
91567 Herrieden

Tel. 01 71/4 73 50 15

Letzter Abverkauf
Freitag, 14.1., und Samstag, 15.1.2022

von 8.00 Uhr durchgehend bis 18.00 Uhr

70%  Rabatt

Gasthaus „Zur Linde“ Aurach, Catering

Freitag ab 18.00 Uhr Buffet! Bitte reservieren!

Sonntag ab 11.00 Uhr
ist unser Gasthaus geöffnet und TO GO!

Unsere Speisekarte können Sie ab Samstagmittag
in unserem Aushang sehen.

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Baumgärtner, Tel. 0 98 04/2 25



Die Gemeinde Burgoberbach, ca. 3.800 Einwohner, 
Landkreis Ansbach, bietet für das Kindertagesstätten-
jahr 2022/2023 in der Kneipp-Kindertagesstätte Pus-
teblume

einen Praktikumsplatz für einen
Praktikanten (m/w/d) des Sozial-

pädagogischen Einführungsjahres (SEJ)
an.
Es erwartet Sie ein interessantes Aufgabengebiet in einem sym-
pathischen und professionellen Team. 
Haben Sie Lust dabei zu sein? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bewerbungen an die Kneipp-Kindertagesstätte Pusteblume, z. 
Hd. Heike Olveda, Erlenweg 1, 91595 Burgoberbach, Tel. 09805/  
932130.
Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil eine Rücksendung der Un-
terlagen nicht erfolgt. 
Weitere Informationen und Hinweise zum Datenschutz entneh-
men Sie bitte unserer Homepage auf www.burgoberbach.de 
–> Rathaus –> Stellenangebote einsehen.

Brennholz
Ofenfertig in verschiedenen Längen

Info: 0170/7937501
Weitere Dienstleistungen sind:
•  Rücke-Arbeiten
•  Holztransporte
•  mobiler Sägespaltautomat
•  Holzeinschlag
•  Seilwinden
•  Rückezangenverleih

N. Steingruber • Hohenberg 42 • 91567 Herrieden

Zufl uchtsstätte-

FRAUENHAUS
ANSBACH Tag + 

Nacht

Tel. 0981/95959

BERATUNG, HILFE, 
SCHUTZ UND 
UNTERKUNFT 

BEI HÄUSLICHER GEWALT UND 
(EX-) PARTNER-STALKING.

 WERBUNG –
               DIE BRÜCKE ZUM ERFOLG!



Wir brauchen Verstärkung!
Das Caritas-Seniorenheim St. Marien 
sucht zur Verstärkung eine

Pfl egefachkraft  (m/w/d) 
Teilzeit 15 bis Vollzeit 39 Stunden/Woche. 

Wir bieten:
   Einen sicheren Arbeitsplatz in einem familiären Team
   Leistungsgerechte Vergütung nach Tarif AVR
   Stufensteigerung, sodass sich Ihre langjährige 

Mitarbeit lohnt
   Arbeitgeberfi nanzierte betriebliche Altersvorsorge, 

Zeitwertkonto
   Vielfälti ge Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
   Feiertagszulagen, Weihnachtsgeld u. v. m.
   Vielfälti ge Einkaufs-Sonderkonditi onen über 

„Corporate Benefi ts“ 

Gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung. 

Caritas-Seniorenheim St. Marien 
Herr Robert Bengel 

Vogteiplatz 6 | 91567 Herrieden 
Tel. 0 98 25 / 9 27 94 0 

seniorenheim@caritas-herrieden.de

Suche VIDEO-2000-Recorder!
Diese wurden um 1980 von Grundig und später von Philips hergestellt.

Die Funktion kann ich vor Ort testen und zahle, je nach Zustand, bis zu 100,– Euro.

Günther Müller, Leutershausen
E-Mail; gmservice@t-online.de, Tel.: 0 98 23/9 10 10

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m 
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage, 
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung H3, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich. 
 Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

 Ihr Altgold ist Geld wert!
Vertrauen Sie dem Fachmann

Die richtige Adresse für Altgold

Barankauf
–  Sprechen Sie 

mit uns!
Zahngold
 auch mit Zähnen

UNTERE TORSTR. 18
91555 FEUCHTWANGEN
TEL. 0 98 52/25 98
www.gutekunst-uhrenschmuck.de



(m/w/d)

Für unsere Restaurants an der 
A6 in Aurach und an der 
A7 in Schnelldorf  suchen wir:

Freecall: 0800 - 20 40 666
Telefon: 0 98 23 - 92 07-0
Telefax: 0 98 23 - 92 07-77
info@apotheke-leutershausen.com 
www.apotheke-leutershausen.com     /apothekeleutershausen

Arzneimittel vorbestellen
mit WhatsApp 

(0151/42 36 44 76)

WIR BIETEN IHNEN:
• Kostenlosen Lieferservice
• Venenfachcenter
 Kompressionsstrümpfe, Bandagen
• Diabetiker- und Asthmabetreuung
•	 Orthomolekulare	Ernährung/Mikronährstoffe
• Aromatherapie
• Naturheilverfahren und Homöopathie
 Biochemie, Bachblüten, Spagyrik
• Tierapotheke
• Inkontinenz- und Stomaartikel
• Blutzucker-, Blutdruck-, Cholesterinmessung
• Verleih von Inhalationsgeräten, Babywaagen,  
 Milchpumpen, Blutdruckmessgeräten

beraten

SALE
WINTERMODE 20% BIS 50% REDUZIERT

Textil-Maier e.K.         •         Marktplatz 10         •         91567 Herrieden         •         Tel. 09825/249         •         maiers-mode.de

50% REDUZIERT

%
BIS

20

50%
REDUZIERT

20

91589 Aurach, Weinberger Straße 1
Wieder, Vorstoffel GbR, Tel. 01 70/4 78 89 39

Gyros-Abend
am Freitag, 14. Januar 2022

von 18.00 bis 22.00 Uhr    
ES GIBT:

Pfannen-Gyros mit Krautsalat,
Tzatziki und Pommes 9,50 H

Pita-Gyros
mit selbst gemachtem Fladenbrot 7,00 H

ALLE SPEISEN AUCH ZUM MITNEHMEN!
Unsere „Kassi“ schaut auch mal vorbei. 
Bitte die aktuellen Corona-Regeln beachten.
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